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Amtliche  
Bekanntmachungen

Faschingsveranstaltung ab 100 
Personen meldepflichtig
Die Faschingszeit 2010 dauert bis 
einschließlich 16. Februar. Öffent-
liche Maskenbälle, Kappenaben-
de und ähnliche Faschingsveran-
staltungen sind anzeigepflichtig, 
ausgenommen sind solche Veran-
staltungen, die in Räumen oder Sä-
len stattfinden und bei denen nicht 
mehr als 100 Besucher zugleich 
zugelassen werden sollen (siehe 
Verordnung über die von der An-
zeigenpflicht ausgenommenen Ver-
gnügungen, zuletzt geändert am 
16. Juli 1985 – Amtsblatt der Stadt 
Fürth vom 26. Juli 1985). Öffentlich 
ist eine Vergnügung, wenn die Teil-
nahme nicht auf einen bestimm-
ten, durch gegenseitige Beziehun-
gen oder durch Beziehungen zum 
Veranstalter persönlich unterein-
ander verbundenen, abgegrenzten 
Personenkreis beschränkt ist. Öf-
fentlich ist eine Veranstaltung dem-
nach auch dann, wenn die Teilnah-
me an eine persönliche Einladung 
geknüpft ist, es den geladenen Per-
sonen aber freisteht, Freunde und 
Bekannte mitzubringen. Die An-
zeige ist spätestens eine Woche vor 
dem Veranstaltungstermin schrift-
lich bei der Stadt Fürth, Ord-
nungsamt, Schwabacher Straße 
170, 90763 Fürth, unter Angabe 
der Art, des Ortes und der Zeit der 
Veranstaltung sowie der Zahl der 
zugelassenen Teilnehmer zu erstat-
ten. Bei verspäteter Anzeige ist ei-
ne Erlaubnis notwendig. 
Mit Geldbußen kann belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1. eine öffentliche Vergnügung ohne 
die erforderliche Anzeige oder Er-
laubnis veranstaltet,
2. als Veranstalter einer Vergnü-
gung die mit der Erlaubnis verbun-
denen vollziehbaren Auflagen nicht 
erfüllt.
Bei der Ausschmückung von Veran-
staltungsräumen sind die einschlägi-
gen feuersicherheitsrechtlichen Vor-

schriften zu beachten. 
Auskünfte erteilt hierzu das Amt 
für Brand- und Katastrophenschutz 
(Helmplatz 2, Telefon 974-36 00) 
und die Bauaufsicht – Feuerbeschau 
(Hirschenstraße 2, Zimmer 104 und 
139, Telefon 974-31 58/-31 59).

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Sanierung, Umbau und 
Nutzungsänderung von Lager- und 
Büroflächen zu 69 Wohneinheiten; 
hier: Änderung der Parkgarage mit 
15 Stellplätzen und Errichtung von 
54 Stellplätzen
Grundstück: Fichtenstraße 43, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 1147/18
Antragsteller: P & P Metropol 
Wohnbau GmbH, Michael Peter, 
Isaak-Loewi-Straße 11, 90763 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für o. g. Bauvor-
haben.
Die Realisierung des Vorhabens ver-
letzt bei objektiver Beurteilung we-
der das Gebot nachbarlicher Rück-
sichtsnahme, noch beeinträchtigt es 
das grundgesetzlich geschützte Ei-
gentumsrecht der Nachbarn.
Die Baugenehmigung bedarf gemäß 
Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner 
weiteren Begründung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim 
Bayer. Verwaltungsgericht Ans-
bach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: 
Promenade 24, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung die-

nenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung. Möglich ist 
ein Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wieder herzustellen 
(§ 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung − VwGO −).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer 
Form (z. B. durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 138, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Neubau einer Frauen-
klinik
Grundstück: Jakob-Henle-Straße 
1, Gemarkung Fürth, Flur-Nr. 782
Antragsteller: Klinikum Fürth, Ja-
kob-Henle-Straße 1, 90766 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO 
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.

Abweichungen, Ausnahmen, Be-
freiungen:
Von der Abstandsflächenregelung 
des Art. 6 BayBO wird nach Art. 63 
BayBO Abweichung nach Süden 
zugelassen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim Bay-
er. Verwaltungsgericht Ansbach, 
Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 
Ans bach, Hausanschrift: Promena-
de 24, 91522 Ansbach schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichtes erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen vier Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nach-
bar) gegen diesen Bescheid hat kei-
ne aufschiebende Wirkung (§ 212a 
Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB -).
Möglich ist ein Antrag zum Ver-
waltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
− VwGO ).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektroni-
scher Form (z. B. durch E-Mail) ist 
unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
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schutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 1. Juli 2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.
Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der StadtZeitung der 
STADT FÜRTH. 
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, Zimmer 136, 
eingesehen werden.

Veröffentlichung für die ortsüb-
liche Bekanntmachung gem. § 2 
Abs. 1 BaugB des einleitungs-
beschlusses für das Verfahren 
zur Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes (Ände-
rungsnummer 2009.06) und des 
einleitungsbeschlusses für das 
Satzungsverfahren zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes V+e nr. XIX 
zur errichtung eines Lkw- und 
Pkw-Stellplatzes für das Auto-
haus graf am ginsterweg, ge-
markung Fürth
Der Stadtrat der Stadt Fürth hat 
am 16. Dezember 2009 beschlos-
sen, für den Bereich nördlich 
des Ginsterweges (Fl. Nrn. 1657, 
1657/3, 165/4 und 1657/5 Gemar-
kung Fürth) den wirksamen Flä-
chennutzungsplan im Rahmen ei-
nes sog. Parallelverfahrens (§ 8 
Abs. 3 BauGB) zu ändern (Ände-
rungsnummer 2009/06) und den 
vorhabenbezognenen Bebauungs-
plan V+E Nr. XIX für die Errich-
tung eines Lkw- und Pkw-Stell-
platzes für das bestehende Auto-
hauses Graf aufzustellen.
Die Beschlüsse, den wirksamen Flä-
chennutzungsplan zu ändern und 
den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan V+E Nr. XIX aufzustellen, wer-
den hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.
Fürth, 4. Januar 2010, StADt FÜRtH
Dr. thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Umnutzung eines histo-
rischen Hopfenspeichers zu 11 Loft-
einheiten; hier: Änderung von 11 
Lofts auf 20
Grundstück: Otto-Seeling-Prome-
nade 10a, Gemarkung Fürth, Flur-
Nr. 1018/21
Antragsteller: Schillai + Pinnow 

GmbH & Co. KG, Ullsteinstraße 9, 
90763 Fürth
Änderungs-/Ergänzungsgenehmi-
gung nach Art. 68 BayBO
Für das Bauvorhaben wird nach Art. 
68 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 
die Änderungs-/Ergänzungsge-
nehmigung Nr. 2 erteilt.
Inhalt dieser Änderungs-/Ergän-
zungsgenehmigung:
Grundriss- und Fassadenänderung.
Die Realisierung des Vorhabens ver-
letzt bei objektiver Beurteilung we-
der das Gebot nachbarlicher Rück-
sichtnahme, noch beeinträchtigt es 
das grundgesetzlich geschützte Ei-
gentumsrecht der Nachbarn.
Die Baugenehmigung bedarf gemäß 
Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner 
weiteren Begründung.
Nach Abschluss der Prüfung der 
bautechnischen Nachweise wer-
den die Auslagen noch gesondert in 
Rechnung gestellt.
Die Bedingungen und Aufla-
gen (Nebenbestimmungen) so-
wie die Hinweise der Baugenehmi-
gungen vom 15. August 2007, Az.: 
2007/0213/602/VG/O, und der Än-
derungsgenehmigung vom 10. Ju-
ni 2008, Az.: 2008/0045/602/VG/O, 
sind zu beachten, soweit sie nicht 
durch Änderungs-/Ergänzungsge-
nehmigungen aufgehoben oder er-
gänzt werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayer. Ver-
waltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 
Ansbach, Hausanschrift: Prome-
nade 24, 91522 Ansbach, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen vier Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung. Möglich ist 
ein Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wieder herzustellen 

(§ 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung −VwGO−).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.
Die Klageerhebung in elektroni-
scher Form (z. B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. Kraft Bundesrechts ist 
bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 138, eingesehen werden.

Ortsübliche Bekanntmachung 
des einleitungsbeschlusses ge-
mäß § 2 Abs. 1 BaugB für das 
Verfahren zur Änderung des 
wirksamen Flächennutzungs-
planes mit integriertem Land-
schaftsplan (FnP-Änderungs-
nummer: 2009.05a) sowie für 
das Verfahren zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes nr. XVIII für die er-
richtung einer Freiflächenpho-
tovoltaikanlage nördlich der 
Flexdorfer Straße, gemarkung 
Vach
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 
16. Dezember 2009 das Verfahren 
zur Änderung des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes mit integrier-
tem Landschaftsplan (FNP-Ä. Nr. 
2009.05a) und die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. XVIII im o. g. Bereich förm-
lich eingeleitet (1. Beschluss). 
Der Beschluss, die entsprechenden 
Bauleitpläne zu ändern bzw. aufzu-
stellen, wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht.
Fürth, 28. Dezember 2009, StADt FÜRtH
Dr. thomas Jung, Oberbürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung 
der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BaugB für das Verfahren zur 
Änderung des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan zur 

Ausweisung einer Sonderbau-
fläche mit der zweckbestim-
mung „Photovoltaikanlage“ 
nördlich der Flexdorfer Straße, 
gemarkung Vach (FnP-Ände-
rungsnummer: 2009.05a)
hier: Frühzeitige öffentliche Unter-
richtung über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke des o. g. Bauleitplanver-
fahrens
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 
16. Dezember 2009 das Verfahren 
zur Änderung des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes mit integrier-
tem Landschaftsplan im o. g. Be-
reich förmlich eingeleitet. Vor-
rangiges Ziel der vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung ist 
es, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Freiflächenpho-
tovoltaikanlage nördlich der Flex-
dorfer Straße in Ritzmannshof zu 
schaffen. Mit dem Vorentwurf zur 
Änderung des Flächennutzungspla-
nes mit integriertem Landschafts-
plan soll nun die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit durch-
geführt werden. Im Rahmen des 
Verfahrens zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wurde auch 
der Entwurf eines Umweltberichts 
erstellt, der mit eingesehen werden 
kann.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme:
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Unterrichtung) beginnt 
am 21. Januar 2010 und endet am 11. 
Februar 2010 um 17 Uhr mit einer 
abschließenden Erörterung im Sit-
zungssaal des Baureferates im Tech-
nischen Rathaus, Hirschenstraße 2, 
im I. Stock des Rückgebäudes. Der 
Entwurf zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes einschließlich der 
jeweiligen Begründung sowie die 
bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Informationen können im Stadt-
planungsamt im Technischen Rat-
haus, Hirschenstraße 2, im II. Stock 
(Ebene 2.2), Montag bis Donnerstag 
von 7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag 
von 7.30 bis 12.30 Uhr, eingesehen 
werden.
In dieser Zeit wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gege-
ben. Auf Wunsch werden durch das 
Stadtplanungsamt auch Auskünf-
te erteilt. Gesonderte Termine kön-
nen beim Sachgebietsleiter telefo-
nisch unter Telefon 974-33 25 ver-
einbart werden.
Fürth, 28. Dezember 2009, StADt FÜRtH
Dr. thomas Jung, Oberbürgermeister
(Siehe Plan auf der nächsten Seite)
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Wasserverband Knoblauchs-
land, Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, Hofwiesenweg 11, 
90427 nürnberg
Als Verbandsvorsteher des Wasser-
verbandes Knoblauchsland lade ich 
Sie nach § 15 der Verbandssatzung 
zu unserer Verbandsversammlung
Montag, 8. Februar, 19 Uhr, nach 
Neunhof, „Altes Forsthaus“, Un-
tere Dorfstraße 6
ein und bitte um Ihr Erscheinen.
Ist eine Beschlussfähigkeit bis zu 
obigem Zeitpunkt nicht erreicht, ist 
die erneute Versammlungsladung 
um 19.30 Uhr nach § 17 der Satzung 
hiermit gegeben.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung (Ver-
bandsvorsteher)
2. Unterrichtung über die Angele-
genheiten des Verbandes
3. Wahl der Schaubeauftragten
4. Jahresrechnung und Haushalts-
plan
•  Feststellung der Jahresrechnung 

2009
•  Feststellung des Haushaltsplanes 

2010
5. Hinweise auf das neue Bereg-
nungsjahr
6. Anhörung von Mitgliedern
7. Sonstiges
norbert Beier
Verbandsvorsteher
Hinweis: Wir bitten alle Mitglie-
der, Änderungen, z. B. Hofüberga-
be, Verpachtungen von Verbands-
flächen, Besitzänderungen usw., 
rechtzeitig im Verbandsbüro zu 
melden.

Aufforderung der Wehrpflichti-
gen des geburtsjahrgangs 1992 
zur Meldung zur erfassung
Nach § 1 des Wehrpflichtgeset-
zes (WPflG) sind alle Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundge-
setzes sind und ihren ständigen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, vom vollende-
ten 18. Lebensjahr an wehrpflich-
tig (Wehrpflichtvoraussetzungen). 
Die Erfassung kann bereits ein Jahr 
vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res durchgeführt werden (§ 15 Abs. 
6 WPflG).
Alle Personen des Geburtsjahrgangs 
1992, die wehrpflichtig sind und de-
nen bislang kein Schreiben der Er-
fassungsbehörde über die bevorste-
hende Erfassung zugegangen ist, 
werden nach § 15 Abs. 1 WPflG auf-
gefordert, sich umgehend persönlich 
oder schriftlich bei der nachstehen-

den Erfassungsbehörde zur Erfas-
sung zu melden:
Stadt Fürth, Bürgeramt, Schwa-
bacher Straße 170, 1. Stock, Zim-
mer 121, 90763 Fürth. Sprechzei-
ten: Montag 7.30 bis 18 Uhr, Don-
nerstag 7.30 bis 15 Uhr, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag 7.30 bis 12 
Uhr.
Diese Aufforderung ergeht insbe-
sondere an Personen ohne feste 
Wohnung, die die Wehrpflichtvor-
aussetzungen erfüllen.
Bei der persönlichen Meldung ist 
der Personalausweis oder Reisepass 
mitzubringen. Es empfiehlt sich, 
auch sonstige der Feststellung der 
Wehrpflicht dienende Unterlagen 
mitzubringen.
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber 
nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutz-
gesetz zur Weiterzahlung des Ar-
beitsentgelts verpflichtet ist, wird 
der durch die Erfassung entstehen-
de Verdienstausfall durch die Er-
fassungsbehörde auf Antrag er-
stattet. Dies gilt auch für die ent-
stehenden notwendigen Auslagen, 
insbesondere Fahrkosten am Ort 
der Erfassung.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
nach § 45 WPflG ordnungswidrig 
handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

 
 
 
 
 
 
 
 
Die infra informiert über den Trinkwasserpreis zum 1. Januar 2010 
 
Der Wasserarbeitspreis der infra wurde zuletzt zum 1. Januar 2004 angepasst. Bis 
einschließlich 2009 gelang es, die Preise stabil zu halten und die über die vergangenen sechs 
Jahre kontinuierlich steigenden Kosten trotz leicht rückläufiger Abgabemengen nicht an die 
Kunden weiter zu geben. 
Zum 1. Januar 2010 wurde eine Preisänderung jedoch unumgänglich. Die Erhöhung beläuft 
sich auf brutto 32 Cent je 1000 Liter (entspricht einem Kubikmeter). 
 
Die Grundpreise bleiben weiterhin unverändert. 
 
 
Damit gilt seit dem 1. Januar 2010 im Versorgungsgebiet der infra folgender Trinkwasserpreis: 
 
   Arbeitspreis in   Grundpreis (Nennweite DN 25) in 

Euro je Kubikmeter (€/m3) Euro pro Jahr (€/a) 
 Netto Brutto     Netto Brutto 

Wasser 1,78   1,90   45,96  49,18 
 
Der Bruttopreis enthält die Mehrwertsteuer von derzeit sieben Prozent (Stand: 1. Januar 1998) und ist auf die 
zweite Stelle nach dem Komma gerundet. 
 
 
Wurde schon mal in der SZ Nr. 23 auf Seite 29 veröffentlicht. 2 Preise waren aber falsch, deswegen muss das 
noch mal veröffentlicht werden. Die Anzeige darf lt. Infra aber kleiner sein als letztes Mal, wenn es noch lesbar ist. 
 
Fürs Amtsblatt lässig gegen eine Vorschrift des § 

15 Abs. 1 WPflG über die Ertei-
lung von Auskünften oder die per-
sönliche Meldung zur Erfassung 
verstößt. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden.
Fürth, 11. Januar 2010, StADt FÜRtH
Dr. thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentlicher 
teilnahmewettbewerb

Öffentlicher teilnahmewett-
bewerb für beschränkte Aus-
schreibung nach VOL/A
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Stadt-
entwässerungsbetrieb Fürth, Hir-
schenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 
974-31 06, Fax 974-31 08, E-Mail 
submission@fuerth.de, Internet 
www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Inter-
net auf der Seite www.fuerth.de un-
ter Fürther Rathaus/Ausschreibun-
gen.
Ausführung von Wartungsleis-
tungen
Vergabeverfahren: Öffentlicher 
Teilnahmewettbewerb mit nachfol-

gend Beschränkter Ausschreibung 
gem. § 3 Nr. 1 Abs. 4 nach VOL/A.
Maßnahme: Wartungsvertrag nach 
dem Vertragsmuster des Arbeits-
kreises Maschinen- und Elektro-
technik staatlicher und kommunaler 
Verwaltungen (AMEV).
Art der Leistung: Wartung, wie-
derkehrende Prüfung und kleinere 
Instandsetzungsarbeiten von Gas-
anlagen und der erdverlegten Rohr-
leitungen sowie der freiverlegten 
Innen- und Außenleitungen in der 
Hauptkläranlage und in der Klär-
anlage Nord auf der Grundlage der 
DVGW-Regelwerke. Der Auftrag-
nehmer ist – auch außerhalb der re-
gelmäßigen Wartungstermine – ver-
pflichtet, Störungen der vorgenann-
ten Anlagen nach Anforderung zu 
beseitigen, dazu ist ein 24-Stun-
den-Bereitschaftsdienst mit einer 
Einsatzbereitschaft von 30 Minuten 
vorzusehen.
Ort der Ausführung: Hauptklär-
anlage Fürth, 90765 Fürth, Erlanger 
Straße 105, und Kläranlage Nord, 
90768 Fürth, Schlossgarten 24.
Voraussichtliche Ausführungs-
zeit: 1. April 2010 bis 31. März 
2012.
Bewerbungsfrist für die Anträge 
auf Teilnahme: 2. Februar 2010. n




